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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/273 S 
Stadtbürgerschaft (zu Drs. 20/173 S) 
20. Wahlperiode 01.07.20 

Mitteilung des Senats vom 30. Juni 2020 

Ausgleichsmaßnahme Lesum-Wiesen – wie ist der aktuelle Stand? 

Die Fraktion der FDP hat unter Drucksache 20/173 S eine Kleine Anfrage an 
den Senat gerichtet.  

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Auf welchen Grundlagen wurden die Flächen an der Lesum in St. Magnus 
ermittelt? 

Die Verfüllung des Überseehafens war mit erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes verbunden. Im Rahmen des was-
serrechtlichen Planfeststellungsverfahrens und mit den Vorgaben des Na-
turschutzgesetzes wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erar-
beitet. Darin erfolgte die Beschreibung der aktuellen Situation und die Er-
mittlung der Bedeutung des Gebietes für Pflanzen und Tiere, Boden, Was-
ser, Klima/Luft, Landschaftsbild, der Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild sowie der Vermeidungsmaßnahmen und Maß-
nahmen zum Ausgleich beziehungsweise Ersatz der erheblichen und 
nachhaltigen Beeinträchtigungen. 

Als Folge der Verfüllung des Überseehafens wurden folgende erhebliche 
und nachhaltige Beeinträchtigungen festgestellt: 

• Verlust eines strömungsberuhigten Wasserkörpers, insbesondere zur 
Schaffung von Lebensraum für die Fischfauna, mit Bedeutung als 
Fischlaich- und -aufzuchtplatz, als Lebensraum für Phyto- und 
Zooplankton, als Nahrungsraum für die Avifauna im Bereich der tide-
beeinflußten, stark ausgebauten Unterweser, mit Bedeutung als 
Frischluftentstehungsgebiet und als Gliederungselement im besiedel-
ten Raum (circa 20,3 ha Wasserfläche); 

• Verlust von Uferstrukturen im Bereich der Steinschüttungen teilweise 
mit halbruderalen Gras- und Staudenfluren (circa 0,7 ha) mit Bedeu-
tung für Phyto- und Zooplankton, mit Bedeutung als Brut- und Nah-
rungsraum für die Avifauna, als Lebensraum für Insekten (Tagfalter, 
Heuschrecken). 

2. In welchem Umfang müssen Ausgleichsmaßnamen für die Verschüttung 
des Hafenbeckens im Überseehafen geschaffen werden? 

Wie mit Planfeststellungsbeschluss festgestellt, sollen die durch den Ein-
griff zerstörten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes durch Kompensationsmaßnahmen im betroffenen Raum 
(Weser, wesernahe Abschnitte der Lesum) in ähnlicher Art und Weise wie-
derhergestellt werden. Hierzu ist die Anlage eines tidebeeinflußten, strö-
mungsberuhigten Gewässers an der Lesum mit angrenzenden überwie-
gend flach überfluteten Flächen zur Verbesserung der Lebensraumbedin-
gungen für die Fische und die Gewässerfauna sowie die Entwicklung 
naturnaher Lebensräume an der Lesum zwischen dem Sperrwerk und dem 
tidebeeinflußten Gewässer nahe Knoops Park geplant worden. Damit wird 
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die Entwicklung eines reich strukturierten, naturnahen Lebensraumes mit 
Bedeutung für die an diese Bedingungen angepasste Fauna und Vegeta-
tion angestrebt. 

Die geplante Maßnahme an der Lesum hat insgesamt eine Größe von circa 
13,36 ha. Davon entfallen circa 6,65 ha auf ständig wasserführende Berei-
che und circa 2,0 ha auf Bereiche mit Tiefwasserzonen. 

3. Welche Funktions- beziehungsweise Leistungsfähigkeit hatte das Hafen-
becken vor dessen Verschüttung hinsichtlich des Naturhaushaltes und der 
Biodiversität? 

Es handelte sich um eine circa 20,3 ha Wasserfläche, die eine Bedeutung 
als ein strömungsberuhigter Wasserkörper, als Lebensraum für die Fisch-
fauna eine Bedeutung als Fischlaich- und -aufzuchtplatz, als Lebensraum 
für Phyto- und Zooplankton, als Nahrungsraum für die Avifauna im Be-
reich der tidebeeinflußten, stark ausgebauten Unterweser und als Frisch-
luftentstehungsgebiet und als Gliederungselement im besiedelten Raum 
innehatte. 

Der Überseehafen hatte Funktionen als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen. Das Hafenbecken war durch andere Biozönosen besiedelt als der We-
serstrom selbst. Für die Fischfauna ist das strömungsberuhigte Hafen-
becken Laich- und Aufwuchsgebiet für die larvalen und juvenilen Ent-
wicklungsstadien. Außerdem wurde es zur Nahrungssuche von adulten 
Tieren aufgesucht. Für die Avifauna hatte die oberhalb der überwiegend 
unbewachsenen Steinböschungen vorhandenen Hochstaudenflächen im 
Bereich des Wendebeckens eine Bedeutung als Brutraum für Sturmmöwen 
und andere Vogelarten.  

4. Welche alternativen Flächen stehen beziehungsweise standen zur Dispo-
sition? 

Für die Entwicklung eines hochwertigen Auengewässers, welches die ge-
nannten Funktionen ersetzt, gibt es keine alternativen Flächen im Raum 
von Bremen. 

Vielmehr bedurfte es weiterer Flächen, um den gesamten Kompensations-
bedarf zu erfüllen. Die anderen Kompensationsmaßnahmen sind bereits 
verwirklicht. 

5. Welche alternativen Lösungen (Kombinationen oder Einzellösungen) zur 
Renaturierung und Förderung der Biodiversität der Lesum-Wiesen hat der 
Senat ermittelt? 

Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen sind aus den durch den 
Eingriff beeinträchtigten Werten und Funktionen abzuleiten, wie unter 1 
bis 3 beschrieben. Da die Lesumwiesen durch die Maßnahme ökologisch 
aufgewertet werden, war eine Alternativenprüfung rechtlich nicht erfor-
derlich.  

6. Die Lesum-Wiesen weisen bereits eine biologische Vielfalt auf. Auf wel-
cher Grundlage wägt der Senat den Entzug der Lebensgrundlage der der-
zeitigen Flora und Fauna mit der Zukünftigen ab? 

Aufgrund des gültigen Planfeststellungsbeschlusses findet keine erneute 
Abwägung statt. Zum Zeitpunkt der Planfeststellung wurden die Lesum-
wiesen noch landwirtschaftlich genutzt. Die biologische Vielfalt hat sich 
durch den mit der Planung der Kompensationsmaßnahme verbundenen 
Rückzug der Landwirtschaft weiterentwickelt. Ohne die Kompensations-
planung und den Grunderwerb durch die öffentliche Hand hätte sich der 
heutige strukturreiche Zustand nicht ergeben. Die Gewässeranlage bleibt 
jedoch wie oben dargelegt, rechtlich erforderlich und ist längst überfällig.  

Die aktuelle fachliche Überprüfung hat zudem keine neuen Tatsachen er-
bracht, die gegen die Umsetzung der Maßnahme sprechen könnten. Bio-
tope und Arten, die unmittelbaren rechtlichen Schutz genießen, bleiben 
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erhalten oder werden aufgewertet. Die von der Vorhabenträgerin finan-
zierte ökologische Baubegleitung wird dies sicherstellen.  

Die derzeitige Fauna und Flora wird auch auf der neu gestalteten Fläche 
geeignete Standorte einschließlich der in den Randzonen geplanten Wie-
sen und Gebüsche vorfinden. Lediglich das Flächenverhältnis wird sich 
zugunsten der Gewässerarten verschieben.  

7. Inwieweit werden in welchem Umfang nach der Realisierung der Fisch-
laichzonen Beeinträchtigungen der Gebäudebestände und der Anwohner 
erwartet, zum Beispiel durch Hochwasser oder die kontinuierliche Durch-
nässung der Böden? 

Im Auftrag der Trägerin des Vorhabens wurde durch das Büro Stadt-Land-
Fluss Ingenieurdienste GmbH eine gutachterliche Stellungnahme zu den 
Auswirkungen und die Erhöhung der Gefahr durch Hochwasser und 
Starkregen durch die Maßnahme erstellt. Das Ergebnis der gutachterli-
chen Stellungnahme lautet, dass eine Zunahme des Risikos nicht zu erwar-
ten ist.  

8. Wie wird der Bestand vor eventuellen Beeinträchtigungen abgesichert? 

Durch die Trägerin des Vorhabens werden Baugrunduntersuchungen und 
Beweissicherungsmaßnahmen auf den angrenzenden Privatgrundstücken 
durchgeführt. 

9. Welche Gesamtkosten werden für die Ausgleichsmaßnahme erwartet? 
(Bitte aufschlüsseln) 

Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt der Trägerin des Vorhabens, der 
WFB. Es wurden hierfür Mittel in Höhe von 1 588 000 Euro bereitgestellt. 
Darin sind die Kosten für die Planungen, die Bauumsetzung sowie die Un-
terhaltung enthalten. 

10. Bis wann sollen die Kompensationsmaßnahmen erfolgen? 

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die bauliche Umsetzung der Maß-
nahme bis September 2021 abgeschlossen ist.  

11. In welchem Umfang werden Kompensationsmaßnahmen in Bremen bevor-
ratet?  

a) Welche Flächen wurden in den letzten zehn Jahren für Kompensati-
onsmaßnahmen bevorratet? 

b) Wenn Bremen keine Bevorratung von Kompensationsflächen betreibt, 
warum nicht und ist dies für zukünftige Eingriffe in den Naturraum 
geplant? 

Zu a)  

Soweit Flächen von der Stadtgemeinde bereitgestellt oder für Kompensa-
tionsmaßnahmen erworben werden konnten, sind sie zumeist unmittelbar 
einem Eingriffsvorhaben zugeordnet worden. Für den Aufbau eines Flä-
chen- oder Maßnahmenpools stehen darüber hinaus keine Haushaltsmittel 
zur Verfügung.  

Zu b)  

Neben den Grundstückskosten ist auch von hohen Sachkosten für die Er-
kundung, die Verhandlungen und den Vollzug des Grunderwerbs auszu-
gehen. Die vorgezogene Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen ist 
zudem mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, weil nicht gesi-
chert ist, dass der spätere Erlös die Unterhaltungskosten bis zur Zuordnung 
zu einem Eingriff decken wird. Derzeit prüft die Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau noch einmal ver-
tieft, welche stadteigenen Flächen sich für ökologische Aufwertungen, ins-
besondere Gehölzentwicklungen, eignen und zum vorrangigen Ausgleich 
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von Waldumwandlungen und Verlusten geschützter Bäume dienen könn-
ten. 
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